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Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt  
Fachbereich 
Ordnungsverwaltung und Bürgerservice 
Bereich Bürgerservice 
Fundbüro 

I. Bekanntmachungen der Stadt Eisenhüttenstadt  
 

1. 

Eisenhüttenstadt,  
 
den 29.09.2016 
 

Bekanntmachung  
Auszug aus dem Fundverzeichnis für die Zeit vom 01. 09.2016 bis 29.09.2016  
(Liste der Fundgegenstände) 

Lfd.  
Nr. 

Tag des 
Fundes 

Fundgegenstand  Fundort  Aufbewahrungsfrist  

61/16 06.09.2016 Schlüsselbund Fritz-Heckert-Straße 76 08.03.2017 
62/16 08.09.2016 Herren Trekking Fahrrad Friedhofsweg/Fürstenberg 10.03.2017 
63/16 06.09.2016 Personalausweis EWO Torgau 16.03.2017 
66/16 25.09.2016 Schlüsselbund Oderdamm Richtung Neuzelle 28.03.2017 
67/16 28.09.2016 Aufenthaltsgestattung Eisenhüttenstadt 29.03.2017 

     
     
     
     
     
     
     
     

Auskünfte und Rückfragen:  Hinweis: Der Verlierer oder der Empfangsberechtigte müssen   Unterschrift: 
Rathaus, Zentraler Platz 1   ihre Rechte innerhalb der o.g. Aufbewahrungsfrist im Fundbüro 
Einwohnermeldewesen   geltend machen: 
Tel.: 03364 / 566 238              i. V.  
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2. 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widerspruchsmöglichkeit gegen die Datenübermittlung  
gemäß § 58c des Gesetzes über die Rechtsstellung de r Soldaten (Soldatengesetz) 

 
 
Gemäß § 58c Absatz 1 des Soldatengesetzes übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für das Personalmanagement der Bundeswehr zum Zwecke der Übersendung von Informati-
onsmaterial jährlich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
 

1. Familienname 
2. Vornamen 
3. gegenwärtige Anschrift. 

 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen der Übermittlung nach § 36 Absatz 2 
des Bundesmeldegesetzes (BMG) widersprochen haben. 
 
Gemäß § 36 Absatz 2 Satz 2 BMG weise ich hiermit darauf hin, dass die Personen, die im 
Kalenderjahr 2018 das achtzehnte Lebensjahr vollenden, der Datenübermittlung im Rahmen 
des § 58c Absatz 1 Satz 2 Soldatengesetz widersprechen können. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber der  
 
Stadt Eisenhüttenstadt 
Einwohnermeldewesen 
Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 
 
einzulegen. 
 
Eisenhüttenstadt, 22. Sep. 2016 

 
Th. Kühn 
Erster Beigeordneter 
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3. 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widerspruchsmöglichkeit gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft gemäß §  42 Bundesmeldegesetz (BMG) 

 
 
Gemäß § 42 Absatz 2 BMG übermitteln die Meldebehörden Daten an öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften. 
 
§ 42 Absatz 2 
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die 
nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die 
Meldebehörde von diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln: 
 

1. Vor- und Familiennamen, 
2. Geburtsdatum und Geburtsort, 
3. Geschlecht, 
4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, 
5. derzeitige Anschriften und letzte frühere Anschrift, 
6. Auskunftssperren nach § 51 sowie 
7. Sterbedatum. 

 
Die Übermittlung der Daten unterbleibt, wenn die Betroffenen der Übermittlung ihrer Daten 
gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 erster Halbsatz BMG widersprochen haben. 
 
Gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz BMG weise ich hiermit darauf hin, dass die 
betroffenen Personen, der Übermittlung der Daten im Rahmen des § 42 Absatz 2 BMG wider-
sprechen können. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber der  
 
Stadt Eisenhüttenstadt 
Einwohnermeldewesen 
Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 
 
einzulegen. 
 
Eisenhüttenstadt, 22. Sep. 2016 

 
Th. Kühn 
Erster Beigeordneter 
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4. 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Widerspruchsmöglichkeit gegen die Erteilung von Mel deregisterauskünften 
in besonderen Fällen gemäß § 50 Bundesmeldegesetz ( BMG) 

 
Gemäß § 50 Absatz 1 bis 3 des BMG erteilen die Meldebehörden Melderegisterauskünfte in 
besonderen Fällen: 
 
§ 50 Absatz 1 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Meldere-
gister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.  
 

4. Familienname, 
5. Vornamen, 
6. Doktorgrad und 
7. derzeitige Anschriften sowie, 
8. sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. 

 
§ 50 Absatz 2 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über 
 

1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 

 
Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes 
folgende Ehejubiläum. 
 
§ 50 Absatz 3 
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Aus-
kunft erteilt werden über deren  
 

1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und  
4. derzeitige Anschriften. 

  



   
Seite 7 

 
 
 
Die Übermittlung der Daten unterbleibt, wenn die Betroffenen der Auskunftserteilung nach  
§ 50 Absatz 5 Satz 1 erster Halbsatz BMG widersprochen haben. 
 
Gemäß § 50 Absatz 5 Satz 1 zweiter Halbsatz BMG weise ich hiermit darauf hin, dass die 
betroffenen Personen, der Übermittlung der Daten im Rahmen des § 50 Absatz 1 bis 3 BMG 
widersprechen können. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift gegenüber der  
 
Stadt Eisenhüttenstadt 
Einwohnermeldewesen 
Zentraler Platz 1 
15890 Eisenhüttenstadt 
 
einzulegen. 
 
Eisenhüttenstadt, 22. Sep. 2016 

 
Th. Kühn 
Erster Beigeordneter 
 


